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Parlament bestätigt liberale Gesetzgebung beim assistierten Suizid 
 
«DIGNITAS – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig sterben» begrüsst den Be-
schluss des Nationalrates, welcher heute die Standesinitiative des Kantons Neuenburg 
„Bedingungen für die Suizidhilfe“ diskussionslos verworfen hat. Mit der Ablehnung 
folgt der Nationalrat dem Ständerat. Dieser hat den Neuenburger Vorstoss bereits im 
Sommer 2018 zurecht deutlich abgelehnt.  

Die beiden Räte sind sich einig, dass es keinen Bedarf gibt, bezüglich der sogenannten „Sterbehil-
fe“organisationen gesetzgeberisch tätig zu werden. Damit sind sie einem wichtigen gesetzgeberi-
schen Prinzipien gefolgt, das lautet: «Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es 
notwendig, kein Gesetz zu machen». Es stammt vom französischen Schriftsteller, Philosophen und 
Staatstheoretiker der Aufklärung, MONTESQUIEU (1689-1755). 

Die ursprünglich vom Arzt und Kantonsrat LAURENT KAUFMANN (Grüne, Cormondrèche/Peseux 
NE) im Neuenburger Grossen Rat angeregte Standesinitiative wollte staatliche «Bedingungen für 
die Beihilfe zum Selbstmord von Personen, die um diese Beihilfe ersuchen» aufstellen und «die 
Rechtsgrundlagen für Sterbehilfeorganisationen» präzisieren. Einmal mehr ist nun bestätigt, dass 
dazu keinerlei Anlass besteht. 

Weitere Regelungen unnötig 
Seit 1985 – also seit mehr als 30 Jahren – besteht diesbezüglich eine klare Praxis; Missbräuche gab 
es keine; jede einzelne Freitodbegleitung ist nachträglich durch die zuständigen Justiz- und Polizei-
organe sowie durch Amtsärzte der Kantone untersucht worden.  

Der Bundesrat hielt am 29. Juni 2011 zutreffend fest, die bestehenden Gesetze seien ausreichend, 
um Missbräuche zu verhindern. Damit beendete er eine damals jahrelang andauernde Debatte, die 
von Gegnern der Suizidhilfe orchestriert worden war. Die beiden Volksabstimmungen im Kanton 
Zürich vom 15. Mai 2011 setzten dafür ein klares Zeichen: die Zürcher Stimmberechtigten lehnten 
ein von EDU/EVP propagiertes absolutes Verbot von Freitodbegleitungen mit fast 85 % der Stim-
men ab, und auch ein von denselben Kreisen vorgeschlagenes Verbot des so genannten «Sterbetou-
rismus» scheiterte mit mehr als 78 %.  

Die gesetzlichen Grundlagen für Beihilfe zum Suizid finden sich seit über hundert Jahren in den 
Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, seit 1942 im Schweizerischen Strafgesetz-
buch (Art. 115) sowie in der Bundesgesetzgebung über Heil- und Betäubungsmittel und den dazu 
ergangenen Urteilen des Schweizerischen Bundesgerichts und des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte. Letzterer anerkannte 2011 – wie bereits 2006 das Bundesgericht – die Freiheit, 
über Art und Zeitpunkt des eigenen Lebensendes zu entscheiden, als Bestandteil des in der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention garantierten Rechts auf Achtung des Privatlebens.  



Medienmitteilung von DIGNITAS – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig sterben S. 2 / 2 
Entscheid NR bezüglich Standesinitiative des Kantons Neuenburg «Bedingungen für die Suizidhilfe» 

„Sterbehilfeorganisationen“? 
Die Tätigkeit von DIGNITAS umfasst bei weitem nicht nur die Durchführung von ärztlich unterstütz-
ten Freitodbegleitungen. Sie beinhaltet insbesondere auch Beratung und Unterstützung bezüglich 
Suizidversuchs-Prävention, Vorsorge (Patientenverfügung, usw.), Palliative Care, sowie die interna-
tionale Rechtsfortentwicklung. DIGNITAS und Exit setzen sich für die Sicherung der Wahlfreiheit 
und Selbstbestimmung sowie Eigenverantwortung im Leben und am Lebensende ein. Der grosse 
Zulauf, den diese Organisationen verzeichnen, ist ein deutliches  Zeichen, dass der Bevölkerung 
diese Werte sehr wichtig sind. 

Nationaler und internationaler Handlungsbedarf 
«DIGNITAS – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig sterben» regt seit Längerem an, dass die 
umfassende Tätigkeit von DIGNITAS in das Gesundheitswesen der Schweiz integriert wird.  
Vorrangig Ziele von DIGNITAS sind die Suizidversuchs-Prävention sowie die internationale Durch-
setzung des Rechts eines jeden Menschen, über Art und Zeitpunkt seines Lebensendes selber zu 
bestimmen. Dazu gehört insbesondere auch die Straffreiheit von Suizidbeihilfe, wenn keine selbst-
süchtigen Motive vorliegen, so wie dies in der Schweiz der Fall ist. DIGNITAS setzt sich seit der 
Vereinsgründung vor über 20 Jahren auf juristischem und politischem Weg für dieses Ziel ein, da-
mit schwerleidende Menschen bei sich zu Hause legale und sichere Hilfe in Anspruch nehmen kön-
nen und so weder auf die humanitäre Hilfe der Schweiz angewiesen sind, noch einen hochriskanten 
unbegleiteten Suizidversuch mit den bekannten tragischen Folgen unternehmen. 
DIGNITAS ruft hiermit die Räte auf,  
1. sich vermehrt für die Suizidversuchs-Prävention zu engagieren und auch Massnahmen einzulei-

ten, um die Tätigkeit von DIGNITAS im Schweizer Gesundheitswesen zu integrieren; und 
2. sich in denjenigen Ländern Europas für eine Legalisierung der Suizidhilfe nach Schweizer Vor-

bild zu engagieren, welche die sowohl vom Bundesgericht als auch vom Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte anerkannte Wahlfreiheit bezüglich des eigenen Lebensendes noch 
nicht respektieren und ihre Bürgerinnen und Bürger damit zwingen, für einen assistierten Suizid 
den oft beschwerlichen Weg in die Schweiz auf sich zu nehmen. 
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HINTERGRUND:  
«DIGNITAS – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig sterben» entstand im Mai 1998 mit dem Ziel, das bewährte 
Schweizer Modell von Wahlfreiheit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung im Leben und am Lebensende durch 
internationale juristische und politische Tätigkeit auch Personen im Ausland zugänglich zu machen.  
Das Beratungskonzept von DIGNITAS zu Palliativversorgung, Suizidversuchsprävention, Patientenverfügung und Frei-
todbegleitung bietet Entscheidungsgrundlagen zur Gestaltung des Lebens bis zum Lebensende.  
Mittels eines Gerichtsverfahrens errang DIGNITAS 2011 ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, 
in dem das Recht eines Menschen, über Art und Zeitpunkt seines Lebensendes zu bestimmen, als ein von der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention geschütztes Menschenrecht bestätigt wurde.  
DIGNITAS hat sich an diversen weiteren Rechtsfällen in Europa und in Kanada beteiligt, sowie Regierungskommissio-
nen in Deutschland, England, Australien, Kanada, usw. Stellungnahmen eingereicht sowie deren Vertreter empfangen, 
wenn Gesetze zum Schutz von Patientenautonomie und Menschenwürde geplant wurden.  
Gründer des gemeinnützigen Vereins ist der auf Menschenrechte spezialisierte Rechtsanwalt Ludwig A. Minelli. Die 
Vereinsleitung wird durch ein Team von 24 Teilzeit-Mitarbeitenden und mehreren externen Fachpersonen aus den Be-
reichen Medizin, Recht, Informatik und Treuhand unterstützt. 
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